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Eine neue Form der Finanzierung von

Pflegeleistungen

von Aloys Prinz, Münster

Die Alterung der Bevölkerung als Ganzes, die steigende Lebenserwartung und nicht zu-
letzt die medizinisch-technische Entwicklung werden voraussichtlich dazu führen, dass
die Anzahl der Pflegebedürftigen sowie die durchschnittliche Dauer der Pflegebedürftig-
keit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich zunehmen werden. Die bis-
herige lohnbasierte Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung ist nicht mehr gesichert,
da sich gleichzeitig das Erwerbsverhalten geändert hat und vermutlich weiter ändern
wird. Insbesondere der Rückgang der Zahl der Vollzeitarbeitskräfte und damit einherge-
hend die Zunahme der Teilzeiterwerbstätigkeit reduzieren die Basis der Beitragszahlung
zu den Sozialversicherungen und damit auch zur Pflegeversicherung.

Dr. Aloys Prinz ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanz-
wissenschaft an der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Seine Forschungsgebiete
sind die Gesundheitsökonomik, die Sozial-
politik, die finanzwissenschaftliche Steuerlehre
und die Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Warum die bisherige
Finanzierung nicht mehr
funktioniert
Während die Finanzierungsprobleme für
die Arbeitslosen- und Rentenversicherung
infolge des Zusammenhangs von Beitrags-
zahlung und Versicherungsleistung leichter
lösbar sind, stecken die Kranken- und
Pflegeversicherung in einem beachtlichen
Finanzierungsdilemma, da Beitragszahlung
und Versicherungsleistung in keinem
direkten Zusammenhang stehen. Geringe
Beitragsleistung oder gar beitragsfreie Mit-
versicherung kann mit sehr hohen Ver-
sicherungsleistungen verbunden sein. Da-
her stellen die Entwicklungen derjenigen
Determinanten, die auf der Leistungsseite
angesiedelt sind (Demografie, Medizin,
Haushaltszusammensetzung etc.), eine
enorme Herausforderung für die nach-
haltige Finanzierung der sozialen Kranken-
und Pflegeversicherung dar.
Die lohnbasierte Finanzierung einer Sozial-
versicherung ist immer dann sinnvoll,
wenn die Versicherungsleistung in einem
mehr oder weniger festen – meistens pro-
portionalen – Verhältnis zur Beitrags-
zahlung steht. Die Versicherten können in
diesem Fall damit rechnen, dass ihre Bei-
tragszahlung zumindest grob mit der ihnen
zustehenden Versicherungsleistung ver-
bunden ist. Entscheidet sich eine Person
oder ein Haushalt zur Änderung des Er-
werbsverhaltens, so muss ihr klar sein, dass

damit auch eine Veränderung der An-
sprüche an die entsprechenden Sozialver-
sicherungen verbunden ist. In der
Kranken- und Pflegeversicherung gilt dies
jedoch nicht; eine Reduktion der (sozial-
versicherungspflichtigen) Erwerbsarbeit
bedeutet hier, dass bei gesenkter Bei-
tragszahlung die selben Leistungen in An-
spruch genommen werden können. Diese
Besonderheit führt dazu, dass gerade die
Kranken- und Pflegeversicherungen mit
lohnbasierter Finanzierung weder ökono-
misch effizient noch gerecht und nach-
haltig sein können: Ineffizient ist die Fi-
nanzierung einerseits, weil die Inanspruch-
nahme der entsprechenden Versicherungs-
leistungen praktisch gar nicht mit der Bei-
tragszahlung verbunden ist und damit die
Beitragszahlung das Niveau der sozialver-
sicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit
senken kann. Sie ist nicht gerecht, da sys-
tematisch Umverteilungsprozesse ausgelöst
werden, die nicht der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit entsprechen. Vor allem
die beitragsfreie Mitversicherung erwach-
sener Personen sowie die Finanzierung der
Krankenversicherung der Rentner sind
hierbei besonders zu beachten. Die Finan-
zierung ist auch nicht nachhaltig, da das
Erwerbsverhalten und die zu erwartende
Leistungsdynamik auseinanderlaufen. Ein
Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben
im jetzigen Finanzierungssystem erscheint
kaum noch möglich zu sein. Steigen die

Ausgaben in den beiden Versicherungen
weiter an, wird der Anreiz zur Reduktion
der sozialversicherungspflichtigen Er-
werbsarbeit ebenfalls zunehmen, wenn die
lohnbezogenen Beitragssätze der
Kranken- und Pflegeversicherung den ge-
stiegenen Ausgaben entsprechend erhöht
werden müssen.

Warum eine Einbeziehung der
Kapitaleinkünfte keine Lösung
ist
Systemgerecht scheint die einfachste
Lösung der Finanzierungsprobleme der
beiden Versicherungen darin zu bestehen,
die lohnbezogene Beitragszahlung um die
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Kapitaleinkünfte zu erweitern und darüber
hinaus alle Personen in die gesetzliche
Kranken- und Pflegeversicherung zwangs-
weise einzubeziehen. Dieses Vorgehen
hätte aus versicherungsökonomischer
Sicht den Vorteil, dass der bisherige durch
„Rosinenpicken“ gekennzeichnete Zu-
stand der Trennung der Versicherungs-
märkte aufgehoben wird. Doch der Aus-
weitung der prozentualen Beitragszahlung
von Löhnen und Gehältern auf alle die-
jenigen Einkünfte, die der Einkommensbe-
steuerung unterliegen, kann kein ver-
gleichbar günstiger Effekt attestiert wer-
den. Die erweiterte Bemessungsgrundlage
würde lediglich eine proportionale Einkom-
mensteuer (neben der bereits existierenden
progressiven Einkommensteuer) darstellen.
Eine proportionale Einkommensteuer
belastet alle Einkommensbezieher (bis zur
Beitragsbemessungsgrenze, die wohl wei-
terbestehen müsste) prozentual gleich. Das
wiederum bedeutet, dass durch diese
Steuer das Erwerbsverhalten (bis zur
Beitragsbemessungsgrenze) auch weiterhin
negativ beeinflusst werden würde. Es
wäre weiterhin sogar in verstärktem Maße
vorteilhaft, auf Erwerbsarbeit zu ver-
zichten. Gerecht wäre diese Lösung auch
dann nicht, wenn es keine Beitragsbemes-
sungsgrenze gäbe. Eine proportionale Ein-
kommensteuer hätte dennoch regressive
Verteilungseffekte, die durch die Einbe-
ziehung der Kapitaleinkünfte gemildert
würden. Dem steht aber bei Existenz einer
Beitragsbemessungsgrenze ein anderer
Effekt entgegen: bei Einbeziehung der ge-
samten Bevölkerung würden auch Perso-
nen mit relativ niedrigen Einkünften aus
Kapitalerträgen für diese Einkünfte mit
dem entsprechenden Beitragssatz belastet
werden. Insgesamt gesehen kann diese
Finanzierungsform kaum als gerecht gel-
ten. Nachhaltig ist sie auch nicht, da die
Löhne und Gehälter sicherlich auch wei-
terhin den größten Teil der Bemessungs-
grundlage ausmachen werden.

sicherung entwickelt. Nach diesem Kon-
zept ist die gesamte Bevölkerung versiche-
rungspflichtig, wobei alle erwachsenen
Bürger eine feste Pauschale an diese Ver-
sicherungen zahlen. Damit direkt ver-
knüpft ist ein versicherungsexterner so-
zialer Ausgleich über den Bundeshaushalt.
Der Effizienzvorteil dieser Lösung besteht
darin, dass hier ebenfalls die versicherungs-
ökonomische Effizienz durch den einheit-
lichen Versicherungsmarkt erhöht wird.
Aber darüber hinaus wird auch die wirt-
schaftliche Effizienz hinsichtlich des Er-
werbsverhaltens verbessert. Es lohnt sich
unter dieser Finanzierung nicht mehr, we-
gen der entsprechenden Beitragszah-
lungen die Erwerbsarbeit zu reduzieren, da
es zwischen Beitragszahlung und Arbeits-
einkommen keine Verbindung mehr gibt.
Diese Finanzierung kann auch gerechter
sein als die vorher besprochene Erweite-
rung der Bemessungsgrundlage zu einer
proportionalen Einkommensteuer: Da jetzt
alle erwachsenen Bürger einen individu-
ellen Beitrag zahlen, kann anhand der ent-
sprechenden Belastung des Haushaltsein-
kommens entschieden werden, ob und in
welchem Ausmaß diese Belastung durch
Steuern und Transfers ausgeglichen
werden soll. Im Prinzip wird zunächst
offen gelegt, wer tatsächlich wirtschaft-
lich weniger leistungsfähig ist, bevor der
Umverteilungsprozess der Beitragszahllast
beginnt. Damit wird die Umverteilung
wesentlich zielgenauer – und damit
gerechter. Auf den ersten Blick erscheint
ein für alle gleicher, fester Beitrag hoch-
gradig ungerecht, stellt er doch eine re-
gressiv wirkende Pauschalsteuer dar. Bliebe
es bei diesem festen Beitrag ohne Sozial-
ausgleich, wäre die Verteilungswirkung
auch tatsächlich ungerecht. Da aber der
Sozialausgleich – der über die progressive
Einkommensteuer erfolgt – unverzicht-
barer Bestandteil des Konzepts ist, wird die
regressive Verteilungswirkung durch eine
leistungsfähigkeitsbezogene Belastung er-
setzt. Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit
ist dieses Konzept vorteilhaft, da die Bei-
tragszahlung nicht an Einkommensgrößen
gekop-pelt ist. Über die Beitragspauschale
wird sichtbar, wie teuer die beiden Ab-
sicherungssysteme sind; auf dieser Grund-
lage können die Bürger politisch besser
darüber entscheiden, wie sie diese Systeme
künftig finanziell ausstatten wollen.

Wie die Finanzierung über die
Erbschaftsteuer gesichert
werden könnte
Ein besonderes Phänomen der Pflegever-
sicherung besteht darin, dass sie reiche Per-
sonen insofern begünstigt, als diese im
Pflegefall nicht mehr ihr Vermögen ein-
setzen müssen, um den Pflegebedarf zu
finanzieren. Geht man davon aus, dass die

Existenz einer sozialen Pflegeversicherung
die Vermögensbildung kaum beeinflusst,
dann führt die soziale Pflegeversicherung
dazu, dass begüterte Pflegebedürftige
davon deutlich mehr profitieren als Pflege-
bedürftige ohne vererbbares Vermögen.
Dieser Effekt kann in der Finanzierung der
Pflegeversicherung recht einfach berück-
sichtigt werden. Da im Rahmen der Erb-
schaftsteuer Vermögen belastet werden,
ist das Aufkommen dieser Steuer umso
höher, je ausgeprägter der Schutz der
Pflegeversicherung ist. Eine soziale Pflege-
versicherung führt dann dazu, dass höhere
Vermögen vererbt werden können und
das Aufkommen der Erbschaftsteuer
(unter ansonsten gleichen Bedingungen)
ansteigt. Aus diesem Grund könnte ein
Teil oder sogar das gesamte Aufkommen
der Erbschaftsteuer dazu verwendet wer-
den, die Kosten der sozialen Pflegever-
sicherung mitzufinanzieren. Auf diese Wei-
se werden die relativ reichen Personen in-
direkt zur Mitfinanzierung der an sie
fließenden Leistungen verpflichtet. Da von
dieser Umverteilung des Erbschaftsteuer-
aufkommens keine direkten Effizienz-
effekte ausgehen, stehen die Umvertei-
lungseffekte im Mittelpunkt. Nur die
Erben relativ reicher Personen müssen Erb-
schaftsteuerzahlungen entrichten; somit
geht der Umverteilungseffekt in die richti-
ge Richtung. Darüber hinaus werden zu-
künftig deutlich höhere Vermögen
vererbt; daher sichert diese Maßnahme
zusätzlich die Nachhaltigkeit der Finan-
zierung der Pflegeversicherung. Ein Pro-
blem mit dieser Umwidmung des Erb-
schaftsteueraufkommens ergibt sich da-
raus, dass das Erbschaftsteueraufkommen
den Bundesländern zusteht. Eine Lösung
dieses Problems könnte beispielsweise darin
bestehen, die Bemessungsgrundlage der
Erbschaftsteuer zu erweitern und die er-
zielten zusätzlichen Steuereinnahmen der
Pflegeversicherung zur Verfügung zu
stellen.

Warum eine Bürgerpauschale
eine bessere Lösung wäre
Aus den bisher genannten Gründen hat
der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung bereits 2004 (und in den darauffol-
genden Jahren) das Konzept der Bürger-
pauschale für die Kranken- und Pflegever-


